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Öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses am 01. Juli 2019 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Time-Out-School in Singen 
   
 Beschluss (einstimmig): 

Die Beratungstätigkeit im Rahmen der Time-Out-School (TOS) in Singen 
wird mit 40 % der Personalkosten einer Vollzeitstelle für ein Schulhalbjahr 
(ca. 6.000 €) aus den Verfügungsmitteln für präventive Maßnahmen geför-
dert.  

 

2. Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen im Teilhaushalt 3 
   
 Beschluss: 

Entfällt. 

Herr Grams frägt an, ob die Zahl und Verteilung der Inobhutnahmen im Land-
kreis Konstanz genauer dargestellt werden könnte? Evtl. müsste man sich 
dann Gedanken darüber machen, ob in den jeweiligen Orten oder Gebieten 
spezielle Angebote erforderlich sind. 

Herr Geiger entgegnet, dass die Verteilung der Zahl der Inobhutnahmen in Zu-
ständigkeit des Kreisjugendamtes nicht planbar ist, da diese vorläufigen Maß-
nahmen auf Akutsituationen basieren. 

Kreisrat Engelhardt merkt an, dass es sich zumindest feststellen ließe, wo 
welche Hilfeinstrumente stärker eingesetzt werden würden. Es wäre wichtig, 
sich diese Zahlen gemeinsam im Kreisjugendhilfeaussschuss intensiv anzu-
schauen, insbesondere auch in Bezug auf signifikante Abweichungen. Die Zah-
len hängen auch davon ab, wie viele Fälle gemeldet werden und wie dicht das 
Jugendamt in der jeweiligen Kommune an den Familien und Zielgruppen dran 
ist. 

Es wäre gut, sich diese Zahlen orientiert an den Hilfeinstrumenten nach dem 
SGB VIII anzuschauen und zu analysieren. Danach sollte man strategische und 
strukturelle Arbeitsorientierungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie 
ausrichten. Es wird darum gebeten, dies einmal vorzustellen. 

Der Vorsitzende bestätigt, dass es aufgrund der verschiedenen Zahlen evtl. 
statistisch nicht so klar darstellbar sei. Man könnte dennoch schauen, in      
welchen „Ecken“ man die Arbeit noch etwas konzentrieren könnte. Es wäre 
sicher sinnvoll, hierzu etwas zusammenzustellen und darüber zu diskutieren. 

 

3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  

3.1. Eingeschränkte Erreichbarkeit des Amtes für Kinder, Jugend und Familie 
in Singen vom 8.-11.07.2019 

   
 Der Vorsitzende teilt mit, dass das Amt für Kinder, Jugend und Familie von 

Montag, 8. Juli bis Donnerstag, 11. Juli 2019 nur eingeschränkt erreichbar sein 
wird. Grund des eingeschränkten Dienstbetriebs ist der Umzug der Außenstelle 
in neue Räumlichkeiten innerhalb von Singen. 

 


	Betreff
	Beschluß
	Zu

